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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur automatischen Beeinflussung spurgebundener Fahr-
zeuge, wobei in einem Normalbetrieb von den spurge-
bundenen Fahrzeugen ihre jeweilige Position an eine
streckenseitige Einrichtung gemeldet wird, von der stre-
ckenseitigen Einrichtung unter Berücksichtigung der ge-
meldeten Positionen für die spurgebundenen Fahrzeuge
eine jeweilige Fahrterlaubnis ermittelt und an das jewei-
lige spurgebundene Fahrzeug übertragen wird.
[0002] Ein solches Verfahren zur automatischen Be-
einflussung spurgebundener Fahrzeuge, bei denen es
sich beispielsweise um Schienenfahrzeuge, spurgeführ-
te Fahrzeuge mit Gummibereifung oder auch Mag-
netschwebebahnen handeln kann, ist beispielsweise aus
der Firmenschrift "Trainguard® MT - Optimale Leistung
mit dem führenden Zugbeeinflussungssystem für den
Nahverkehr" bekannt (Bestellnr.: A19100-V100-B976,
Siemens AG 2014). Diese beschreibt ein CBTC (Com-
munication-Based Train Control)-Zugbeeinflussungs-
system zur automatischen Beeinflussung spurgebunde-
ner Fahrzeuge in Form von U-Bahnen oder Metros. Hier-
bei erfolgt eine Optimierung von Netzkapazitäten und
Netzdurchsätzen dadurch, dass mittels kontinuierlicher,
bidirektionaler Kommunikation zwischen den Fahrzeu-
gen und der Strecke ein Fahren im beweglichem Raum-
abstand (Moving-Block-Betrieb) ermöglicht wird. Dies
setzt voraus, dass die spurgebundenen Fahrzeuge im
Betrieb ihre Position zyklisch an eine streckenseitige Ein-
richtung des Zugbeeinflussungssystems melden. Bei
Störungen, das heißt beispielsweise dann, wenn eines
der Fahrzeuge seine Position nicht mehr in gesicherter
Form an die streckenseitige Einrichtung melden kann,
besteht die Möglichkeit, zur Erkennung bzw. Positions-
bestimmung der spurgebundenen Fahrzeuge Informati-
onen eines Gleisfreimeldesystems zu verwenden. Dies
hat jedoch zur Folge, dass kein Moving-Block-Betrieb
mehr möglich ist und sich folglich die Leistungsfähigkeit
des Systems deutlich reduziert.
[0003] Das Dokument WO 2009 139 327 A2 beschreibt
ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung gemäß dem Ober-
begriff des unabhängigen Anspruchs 1 bzw. 7 der vor-
liegenden Anmeldung.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art an-
zugeben, das es ermöglicht, einen leistungsfähigen Be-
trieb der spurgebundenen Fahrzeuge auch für den Fall
aufrechtzuerhalten, dass eines der spurgebundenen
Fahrzeuge dahingehend gestört ist, dass es seine Inte-
grität nicht gewährleisten kann und folglich nicht in der
Lage ist, eine gültige bzw. verlässliche Position zu mel-
den.
[0005] Diese Aufgabe wird für ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass in dem Fall, dass eines der spurgebundenen Fahr-
zeuge dahingehend gestört ist, dass es seine Integrität
nicht gewährleisten kann, ohne Unterbrechung des

Fahrtbetriebes der spurgebundenen Fahrzeuge in einen
Störbetrieb umgeschaltet wird, wobei in dem Störbetrieb
das gestörte spurgebundene Fahrzeug eine Position ei-
nes seiner Fahrzeugenden ermittelt und zusammen mit
einer Information dahingehend, dass es seine Integrität
nicht gewährleisten kann, an die streckenseitige Einrich-
tung meldet, und die Fahrterlaubnisse für die spurgebun-
denen Fahrzeuge von der streckenseitigen Einrichtung
derart ermittelt werden, dass bezogen auf das gestörte
spurgebundene Fahrzeug bezüglich des einen Fahrzeu-
gendes die gemeldete Position sowie bezüglich des an-
deren Fahrzeugendes eine Freimeldeinformation eines
streckenseitigen Freimeldesystems berücksichtigt wird.
[0006] Gemäß dem ersten kennzeichnenden Merkmal
zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren zu-
nächst dadurch aus, dass in dem Fall, dass eines der
spurgebundenen Fahrzeuge dahingehend gestört ist,
das es seine Integrität nicht gewährleisten kann, ohne
Unterbrechung des Fahrtbetriebes der spurgebundenen
Fahrzeuge in einen Störbetrieb umgeschaltet wird. Ur-
sache dafür, dass das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug seine Integrität, das heißt Vollständigkeit, nicht ge-
währleisten kann, kann hierbei beispielsweise sein, dass
eine fahrzeugseitige Komponente ausgefallen oder eine
Kommunikationsverbindung zwischen den beiden Fahr-
zeugenden des spurgebundenen Fahrzeugs gestört ist
und somit lediglich eine Information zur Position eines
der beiden Fahrzeugenden vorliegt. Alternativ hierzu
kann eine entsprechende Störung grundsätzlich jedoch
auch dadurch verursacht sein, dass das spurgebundene
Fahrzeug auseinandergebrochen ist bzw. einen Fahr-
zeugteil, etwa in Form eines seiner Wagen, auf der Stre-
cke verloren hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
spurgebundenen Fahrzeuge im Rahmen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens aus einer beliebigen Anzahl ange-
triebener und/oder nicht angetriebener, fest oder lose
miteinander verbundener bzw. gekoppelter oder gekup-
pelter Einheiten bestehen können. Die Gewährleistung
der Integrität des spurgebundenen Fahrzeuge ist, insbe-
sondere im Moving-Block-Betrieb, von hoher Sicher-
heitsrelevanz, da die streckenseitige Einrichtung basie-
rend auf den Positionsmeldungen der spurgebundenen
Fahrzeuge aktuell nicht von dem jeweiligen spurgebun-
denen Fahrzeug belegte Streckenabschnitte für andere
spurgebundene Fahrzeuge freigibt.
[0007] Erfindungsgemäß erfolgt die Umschaltung von
dem Normalbetrieb in den Störbetrieb ohne Unterbre-
chung des Fahrtbetriebes, das heißt dynamisch im lau-
fenden Fahrtbetrieb. Vorzugsweise geschieht dies ohne
eine zwischenzeitliche Zwangs- bzw. Notbremsung des
gestörten spurgebundenen Fahrzeugs oder eines der
anderen diesem vorausfahrenden oder nachfolgenden
spurgebundenen Fahrzeuge.
[0008] Gemäß dem zweiten kennzeichnenden Merk-
mal ermittelt das gestörte spurgebundene Fahrzeug in
dem Störbetrieb eine Position eines seiner Fahrzeugen-
den und meldet diese zusammen mit einer Information
dahingehend, dass es seine Integrität nicht gewährleis-
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ten kann, an die streckenseitige Einrichtung. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren zeichnet sich somit dadurch
aus, dass in dem Störbetrieb das gestörte spurgebunde-
ne Fahrzeug zumindest noch die Position eines seiner
Fahrzeugenden ermittelt und diese zusammen mit einer
Information dahingehend, dass es seine Integrität nicht
gewährleisten kann und folglich bezüglich seines ande-
ren Fahrzeugendes keine Position melden kann, an die
streckenseitige Einrichtung meldet.
[0009] Gemäß dem dritten kennzeichnenden Merkmal
wird es hierdurch vorteilhafterweise ermöglicht, dass die
Fahrterlaubnisse, die häufig auch als Movement Autho-
rities (MA) bezeichnet werden, für die spurgebundenen
Fahrzeuge von der streckenseitigen Einrichtung derart
ermittelt werden, dass bezogen auf das gestörte spur-
gebundene Fahrzeug bezüglich des einen Fahrzeugen-
des die gemeldete Position sowie bezüglich des anderen
Fahrzeugendes eine Freimeldeinformation eines stre-
ckenseitigen Freimeldesystems berücksichtigt wird.
Dies bedeutet, dass das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug im Störbetrieb nicht aus dem Moving-Block-Betrieb,
das heißt aus einem Fahren im beweglichen Raumab-
stand, in ein Fahren in festem Raumabstand basierend
auf Freimeldeinformationen eines streckenseitigen Frei-
meldesystems umgeschaltet wird. Stattdessen werden
die Fahrterlaubnisse für die spurgebundenen Fahrzeu-
ge, das heißt für das gestörte spurgebundene Fahrzeug
sowie weitere spurgebundene Fahrzeuge, deren Fahrt-
erlaubnisse durch das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug beeinflusst werden, von der streckenseitigen Ein-
richtung derart ermittelt, dass in Bezug auf das eine Fahr-
zeugende, für das weiterhin eine sicherungstechnisch
valide Position von dem gestörten spurgebundenen
Fahrzeug gemeldet worden ist, diese gemeldete Position
auch im Störbetrieb weiterhin verwendet wird. Lediglich
bezüglich des anderen Fahrzeugendes, das heißt des
Fahrzeugendes, für das aufgrund dessen, dass das ge-
störte spurgebundene Fahrzeug seine Integrität nicht ge-
währleisten kann, keine Positionsmeldung vorliegt, wird
eine Freimeldeinformation eines streckenseitigen Frei-
meldesystems berücksichtigt.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich somit dadurch aus, dass für den Fall, dass ein spur-
gebundenes Fahrzeug seine Integrität nicht mehr ge-
währleisten kann, dynamisch aus dem Normalbetrieb in
den Störbetrieb umgeschaltet wird. In dem Störbetrieb
werden sodann in Bezug auf die beiden Fahrzeugenden
des gestörten spurgebundenen Fahrzeugs unterschied-
liche Methoden zur Positionsbestimmung verwendet.
Während die Fahrterlaubnisse für die spurgebundenen
Fahrzeuge bezüglich des einen Fahrzeugendes unter
Berücksichtigung der verfügbaren gemeldeten Position
ermittelt werden, wird bezüglich des anderen Fahrzeu-
gendes eine Freimeldeinformation eines streckenseiti-
gen Freimeldesystems berücksichtigt. Dies hat den Vor-
teil, dass im Störbetrieb noch weitgehend ein Moving-
Block-Betrieb aufrechterhalten werden kann. Hierdurch
wird letztlich vorteilhafterweise die Robustheit und Ver-

fügbarkeit des Systems zur automatischen Beeinflus-
sung der spurgebundenen Fahrzeuge, das heißt bei-
spielsweise des CBTC-Systems, verbessert. Dadurch
wird es insbesondere auch möglich, dass ein gestörtes
spurgebundenes Fahrzeug den jeweiligen Betriebstag
beenden kann, bevor eine Fehlerbeseitigung vorgenom-
men wird. Darüber hinaus weist das erfindungsgemäße
Verfahren insbesondere den Vorteil auf, dass üblicher-
weise auch als Zugbeeinflussungssystem bezeichnete
Systeme zur automatischen Beeinflussung spurgebun-
dener Fahrzeuge als Rückfallebene für den Fall eines
Ausfalls des automatischen Zugbeeinflussungssystems
häufig bereits streckenseitige Freimeldesysteme, etwa
in Form von Gleisfreimelde-Einrichtungen, aufweisen.
Dies bedeutet, dass das erfindungsgemäße Verfahren
vorteilhafterweise regelmäßig realisierbar ist, ohne dass
hierfür neue streckenseitige Komponenten erforderlich
sind.
[0011] Vorteilhafterweise kann das erfindungsgemä-
ße Verfahren derart weitergebildet sein, dass für den Fall,
dass das eine Fahrzeugende das bezogen auf eine
Fahrtrichtung des gestörten spurgebundenen Fahr-
zeugs vordere Fahrzeugende ist, die Fahrterlaubnis für
das gestörte spurgebundene Fahrzeug unter Berück-
sichtigung der gemeldeten Position des einen, vorderen
Fahrzeugendes ermittelt wird. Für den Fall, dass es sich
bei dem einen Fahrzeugende um das vordere Fahrzeu-
gende handelt und für dieses somit weiterhin eine fahr-
zeugseitig ermittelte Position verfügbar ist, kann somit
die Fahrerlaubnis für das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug vorteilhafterweise unter Berücksichtigung der ge-
meldeten Position des einen vorderen Fahrzeugendes
ermittelt werden. Dies bedeutet, dass für das gestörte
spurgebundene Fahrzeug selbst weiterhin ein Moving-
Block-Betrieb möglich ist. Hierdurch wird es somit vor-
teilhafterweise vermieden, dass in Bezug auf das gestör-
te spurgebundene Fahrzeug bei der Ermittlung seiner
Fahrterlaubnis auf eine Freimeldeinformation eines stre-
ckenseitigen Freimeldesystems zurückgegriffen werden
muss. Damit wird zumindest in Bezug auf das gestörte
spurgebundene Fahrzeug selbst weiterhin ein reibungs-
loser Betrieb im Sinne eines Fahrens in beweglichem
Raumabstand ermöglicht, das heißt eine Umschaltung
auf ein Fahren in festem Raumabstand basierend auf
entsprechenden Blöcken eines streckenseitigen Frei-
meldesystems ist vorteilhafterweise nicht erforderlich.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das erfindungsgemäße Verfahren derart
ausgeführt, dass für den Fall, dass das eine Fahrzeu-
gende das bezogen auf eine Fahrtrichtung des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs vordere Fahrzeugende ist,
die jeweilige Fahrterlaubnis für zumindest ein dem ge-
störten spurgebundenen Fahrzeug an dem anderen, hin-
teren Fahrzeugende nachfolgendes spurgebundenes
Fahrzeug unter Berücksichtigung der Freimeldeinforma-
tion des streckenseitigen Freimeldesystems ermittelt
wird. Für den Fall, dass in Bezug auf das vordere Fahr-
zeugende der streckenseitigen Einrichtung weiterhin ei-
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ne gemeldete Position vorliegt, kann somit eine Fahrter-
laubnis für zumindest ein dem gestörten spurgebunde-
nen Fahrzeug am anderen, hinteren Fahrzeugende
nachfolgendes spurgebundenes Fahrzeug unter Be-
rücksichtigung der Freimeldeinformation des strecken-
seitigen Freimeldesystems ermittelt werden. Dies be-
deutet, dass der Fahrtbetrieb zumindest in Bezug auf
das unmittelbar nachfolgende spurgebundene Fahrzeug
auf ein Fahren in festem Raumabstand mittels entspre-
chenden Blöcken des streckenseitigen Freimeldesys-
tems umgeschaltet wird.
[0013] Vorteilhafterweise kann das erfindungsgemä-
ße Verfahren auch derart ausgeprägt sein, dass für den
Fall, dass das eine Fahrzeugende das bezogen auf eine
Fahrtrichtung des gestörten spurgebundenen Fahr-
zeugs hintere Fahrzeugende ist, die jeweilige Fahrter-
laubnis für zumindest ein dem gestörten spurgebunde-
nen Fahrzeug an dem einen, hinteren Fahrzeugende
nachfolgendes spurgebundenes Fahrzeug unter Be-
rücksichtigung der gemeldeten Position des einen, hin-
teren Fahrzeugendes ermittelt wird. Diese bevorzugte
Weiterbildung betrifft somit den Fall, dass es sich bei
dem einen Fahrzeugende, für das weiterhin eine gemel-
dete Position vorliegt, um das hintere Fahrzeugende des
gestörten spurgebundenen Fahrzeugs handeln. In die-
sem Fall besteht somit vorteilhafterweise die Möglichkeit,
die jeweilige Fahrterlaubnis für zumindest ein den ge-
störten spurgebundenen Fahrzeug an den einen, hinte-
ren Fahrzeugende nachfolgendes spurgebundenes
Fahrzeug unter Berücksichtigung der gemeldeten Posi-
tion des einen, hinteren Fahrzeugendes zu ermitteln.
Auch in dieser Situation wird somit vorteilhafterweise die
durch das gestörte spurgebundene Fahrzeug im Ge-
samtsystem verursachte Störung im Betriebsablauf mi-
nimiert.
[0014] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann es sich bei der bezüglich des anderen Fahr-
zeugendes berücksichtigten Freimeldeinformation
grundsätzlich um eine Freimeldeinformation eines belie-
bigen, für sich bekannten streckenseitigen Freimelde-
systems handeln.
[0015] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird bezüglich des anderen Fahrzeugendes des gestör-
ten spurgebundenen Fahrzeugs eine Freimeldeinforma-
tion eines streckenseitigen Freimeldesystems in Form
eines Achszählsystems berücksichtigt. Dies ist vorteil-
haft, da es sich bei einem Achszählsystem um ein weit-
verbreitetes und bewährtes streckenseitiges Freimelde-
system handelt.
[0016] Zusätzlich oder alternativ zu der zuvor genann-
ten bevorzugten Weiterbildung kann das erfindungsge-
mäße Verfahren vorteilhafterweise auch derart ausge-
staltet sein, dass bezüglich des anderen Fahrzeugendes
des gestörten spurgebundenen Fahrzeugs eine Freimel-
deinformation eines auf Gleisstromkreisen basierenden
streckenseitigen Freimeldesystems berücksichtigt wird.
[0017] Auch bei Gleisstromkreisen handelt es sich um

ein bewährtes, häufig ohnehin als Rückfallebene vorhan-
denes streckenseitiges Freimeldesystem, welches somit
vorteilhafterweise im Rahmen des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Bereitstellung der Freimeldeinformation
verwendet werden kann. Auch wenn das streckenseitige
Freimeldesystem in der Regel entweder ein Achszähl-
system oder ein auf Gleisstromkreisen basierendes Frei-
meldesystem sein wird, so ist es grundsätzlich auch
denkbar, dass ein streckenseitiges Freimeldesystem so-
wohl Achszähler als auch Gleisstromkreise umfasst.
Auch ein solches kombiniertes streckenseitiges Freimel-
desystem kann im Rahmen des erfindungsgemäßen
Verfahrens verwendet werden.
[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Vorrichtung zur automatischen Beeinflussung spurge-
bundener Fahrzeuge, wobei die Vorrichtung auf den
spurgebundenen Fahrzeugen angeordnete fahrzeugsei-
tige Einrichtungen sowie eine streckenseitige Einrich-
tung umfasst und derart ausgebildet ist, dass in einem
Normalbetrieb die fahrzeugseitigen Einrichtungen eine
Position des jeweiligen spurgebundenen Fahrzeugs an
die streckenseitige Einrichtung melden, die streckensei-
tige Einrichtung unter Berücksichtigung der gemeldeten
Positionen für die spurgebundenen Fahrzeuge eine je-
weilige Fahrterlaubnis ermittelt und an die fahrzeugsei-
tige Einrichtung des jeweiligen spurgebundenen Fahr-
zeugs überträgt.
[0019] Auch eine solche Vorrichtung ist aus der bereits
genannten Firmenschrift der Siemens AG bekannt.
[0020] Hinsichtlich der Vorrichtung liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung
der zuvor genannten Art anzugeben, die es ermöglicht,
einen leistungsfähigen Betrieb der spurgebundenen
Fahrzeuge auch für den Fall aufrechtzuerhalten, dass
eines der spurgebundenen Fahrzeuge dahingehend ge-
stört ist, dass es seine Integrität nicht gewährleisten kann
und folglich nicht in der Lage ist, eine gültige bzw. ver-
lässliche Position zu melden.
[0021] Diese Aufgabe wird für eine Vorrichtung der zu-
vor genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass die Vorrichtung derart ausgebildet ist, dass sie in
dem Fall, dass eines der spurgebundenen Fahrzeuge
dahingehend gestört ist, dass es seine Integrität nicht
gewährleisten kann, ohne Unterbrechung des Fahrtbe-
triebes der spurgebundenen Fahrzeuge in einen Störbe-
trieb umschaltet, in dem die fahrzeugseitige Einrichtung
des gestörten spurgebundenen Fahrzeugs eine Position
eines seiner Fahrzeugenden ermittelt und zusammen mit
einer Information dahingehend, dass das gestörte spur-
gebundene Fahrzeug seine Integrität nicht gewährleis-
ten kann, an die streckenseitige Einrichtung meldet, und
die streckenseitige Einrichtung die Fahrterlaubnisse für
die spurgebundenen Fahrzeuge derart ermittelt, dass sie
bezogen auf das gestörte spurgebundene Fahrzeug be-
züglich des einen Fahrzeugendes die gemeldete Positi-
on sowie bezüglich des anderen Fahrzeugendes eine
Freimeldeinformation eines streckenseitigen Freimelde-
systems berücksichtigt.
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[0022] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung entsprechen denjenigen des erfindungsgemäßen
Verfahrens, so dass diesbezüglich auf die entsprechen-
den vorstehenden Erläuterungen verwiesen wird. Glei-
ches gilt hinsichtlich der im Folgenden genannten bevor-
zugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vor-
richtung in Bezug auf die entsprechenden bevorzugten
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens,
so dass auch diesbezüglich auf die entsprechenden vor-
stehenden Ausführungen verwiesen wird.
[0023] Vorteilhafterweise kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung derart ausgebildet sein, dass für den Fall,
dass das eine Fahrzeugende das bezogen auf eine
Fahrtrichtung des gestörten spurgebundenen Fahr-
zeugs vordere Fahrzeugende ist, die streckenseitige Ein-
richtung die Fahrterlaubnis für das gestörte spurgebun-
dene Fahrzeug unter Berücksichtigung der gemeldeten
Position des einen, vorderen Fahrzeugendes ermittelt.
[0024] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung ist die erfindungsgemäße Vorrichtung derart aus-
geprägt, dass für den Fall, dass das eine Fahrzeugende
das bezogen auf eine Fahrtrichtung des gestörten spur-
gebundenen Fahrzeugs vordere Fahrzeugende ist, die
streckenseitige Einrichtung die jeweilige Fahrterlaubnis
für zumindest ein dem gestörten spurgebundenen Fahr-
zeug an dem anderen, hinteren Fahrzeugende nachfol-
gendes spurgebundenes Fahrzeug unter Berücksichti-
gung der Freimeldeinformation des streckenseitigen
Freimeldesystems ermittelt.
[0025] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung auch derart ausgeführt sein, dass für den
Fall, dass das eine Fahrzeugende das bezogen auf eine
Fahrtrichtung des gestörten spurgebundenen Fahr-
zeugs hintere Fahrzeugende ist, die streckenseitige Ein-
richtung die jeweilige Fahrterlaubnis für zumindest ein
dem gestörten spurgebundenen Fahrzeug an dem ei-
nen, hinteren Fahrzeugende nachfolgendes spurgebun-
denes Fahrzeug unter Berücksichtigung der gemeldeten
Position des einen, hinteren Fahrzeugendes ermittelt.
[0026] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung
berücksichtigt die streckenseitige Einrichtung bezüglich
des anderen Fahrzeugende des gestörten spurgebun-
denen Fahrzeugs eine Freimeldeinformation eines stre-
ckenseitigen Freimeldesystems in Form eines Achszähl-
systems.
[0027] Vorteilhafterweise kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung auch derart ausgestaltet sein, dass die stre-
ckenseitige Einrichtung bezüglich des anderen Fahrzeu-
gendes des gestörten spurgebundenen Fahrzeugs eine
Freimeldeinformation eines auf Gleisstromkreisen ba-
sierenden streckenseitigen Freimeldesystems berück-
sichtigt.
[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierzu zeigt

Figur 1 in einer schematischen Skizze eine Vorrich-
tung zur automatischen Beeinflussung spur-

gebundener Fahrzeuge in einer Situation, in
der die spurgebundenen Fahrzeuge in einem
Normalbetrieb betrieben werden, und

Fig. 2 in einer weiteren schematischen Skizze eine
Vorrichtung zur automatischen Beeinflussung
spurgebundener Fahrzeuge in einer Situati-
on, in der aufgrund dessen, dass eines der
spurgebundenen Fahrzeuge seine Integrität
nicht mehr gewährleisten kann, aus dem Nor-
malbetrieb in einen Störbetrieb umgeschaltet
worden ist.

[0029] In den Figuren werden für gleiche Komponen-
ten jeweils identische Bezugszeichen verwendet.
[0030] Figur 1 zeigt in einer schematischen Skizze eine
Vorrichtung zur automatischen Beeinflussung spurge-
bundener Fahrzeuge in einer Situation, in der die spur-
gebundenen Fahrzeuge in einem Normalbetrieb betrie-
ben werden. Konkret sei angenommen, dass es sich bei
den spurgebundene Fahrzeugen 10, 20 um Schienen-
fahrzeuge handelt, die jeweils eine fahrzeugseitige Ein-
richtung 11 bzw. 21 aufweisen. Dabei kann es sich bei
den fahrzeugseitigen Einrichtungen 11, 21 z.B. um Fahr-
zeuggeräte eines automatischen Zugbeeinflussungs-
systems handeln.
[0031] Entsprechend der Darstellung in Figur 1 bewe-
gen sich die spurgebundenen Fahrzeuge 10, 20 in einer
Fahrtrichtung 25, das heißt von rechts nach links. Dabei
ist an dem Fahrweg 30 in Form eines Gleises eine stre-
ckenseitige Einrichtung 40 angedeutet, die beispielswei-
se zumindest ein Streckengerät des automatischen Zug-
beeinflussungssystems umfassen kann. Darüber hinaus
kann die streckenseitige Einrichtung 40 weiterhin auch
zumindest eine an das zumindest eine Streckengerät
kommunikationstechnisch angebundene zentrale stre-
ckenseitige Steuereinrichtung aufweisen. Nachdem ent-
sprechende streckenseitige Komponenten automati-
scher Zugbeeinflussungssysteme für sich genommen
hinlänglich bekannt sind, sind sie in der Figur 1 aus Grün-
den der Übersichtlichkeit ausschließlich in Form der stre-
ckenseitigen Einrichtung 40 dargestellt.
[0032] Neben der streckenseitigen Einrichtung 40 sind
streckenseitig weiterhin Achszähler 50 und 51 angedeu-
tet. Dabei sind die Achszähler 50, 51 Bestandteil eines
streckenseitigen Freimeldesystems in Form eines Achs-
zählsystems, das für den Fall vorgesehen ist, dass ein
automatischer Zugbeeinflussungsbetrieb im Moving-
Block-Betrieb aufgrund einer Störung nicht möglich ist.
Dies bedeutet, dass die Achszähler 50, 51 bzw. eine ent-
sprechende von ihnen bereitgestellte Freimeldeinforma-
tion im Normalbetrieb des automatischen Zugbeeinflus-
sungssystems nicht verwendet werden. Stattdessen wird
von den spurgebundenen Fahrzeugen 10, 20 im Normal-
betrieb ihre jeweilige Position an die streckenseitige Ein-
richtung 40 gemeldet. Dabei ist in Figur 1 exemplarisch
die seitens des spurgebundenen Fahrzeugs 10 gemel-
dete Position in Form eines "Positionsbandes" bzw. "Po-
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sitionsbereiches" 60 angedeutet. Dieses Positionsband
umfasst den Bereich zwischen den beiden Fahrzeugen-
den des spurgebundenen Fahrzeugs 10 und berücksich-
tigt vorzugsweise darüber hinaus zusätzliche Aspekte
wie beispielsweise Pufferüberhänge oder durch die Ge-
nauigkeit der Ortsauflösung bedingte Sicherheitszu-
schläge. In entsprechender Weise meldet auch das spur-
gebundene Fahrzeug 20 seine Position zyklisch an die
streckenseitige Einrichtung 40.
[0033] Seitens des spurgebundenen Fahrzeugs 10
kann die durch den Positionsbereich 60 angedeutete
Zugposition beispielsweise in bekannter Weise mittels
eines fahrzeugseitigen Odometriesystems, etwa unter
Verwendung eines Wegimpulsgebers in Kombination mit
streckenseitigen Balisen, ermittelt werden. Alternativ
hierzu ist es beispielsweise auch denkbar, dass die Po-
sitionen der Fahrzeugenden des spurgebundenen Fahr-
zeugs 10 satellitengestützt, das heißt mittels eines GNSS
(Globales Navigations-Satelliten-System)-Empfängers,
bestimmt werden. Weiterhin kann eine Bestimmung der
Position der Fahrzeugenden des spurgebundenen Fahr-
zeugs 10 zum Beispiel auch durch die Ortung eines fahr-
zeugseitigen Empfängers in einem Funknetz erfolgen.
Dies kann beispielsweise derart geschehen, dass fahr-
zeugseitig die von streckenseitigen Zugangspunkten des
Funknetzes empfangenen Signale ausgewertet und die
Position des spurgebundenen Fahrzeugs relativ zu den
Zugangspunkten bestimmt wird. Dabei kann als Funk-
netz zum Beispiel ein WLAN (Wireless Local Area Net-
work), beispielsweise gemäß dem Standard IEEE
802.11, oder ein Mobilfunknetz, beispielsweise gemäß
einem der Standards GSM (Global System for Mobile
Communications), GPRS (General Packed Radio Ser-
vice), UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) oder LTE (Long Term Evolution), verwendet
werden.
[0034] Im Rahmen des beschriebenen Ausführungs-
beispiels sei angenommen, dass die fahrzeugseitigen
Einrichtungen 11, 21 der spurgebundenen Fahrzeuge
10, 20 entsprechende Mittel zur Bestimmung der Position
des jeweiligen spurgebundenen Fahrzeugs 10, 20 um-
fassen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Ausführungs-
form ist es hierbei möglich, dass auch an dem jeweils
anderen Fahrzeugende eine entsprechende fahrzeug-
seitige Einrichtung oder zumindest Mittel zur Bestim-
mung der Position des betreffenden Fahrzeugendes vor-
gesehen sind. Alternativ hierzu kann es auch ausreichen,
dass seitens der jeweiligen fahrzeugseitigen Einrichtung
11, 21 die Position des einen, im vorliegenden Fall vor-
deren Fahrzeugendes ermittelt wird und die Integrität der
spurgebundenen Fahrzeuge 10 bzw. 20 durch eine ent-
sprechende fahrzeugseitige Überwachung gewährleis-
tet wird. Dies kann beispielsweise durch eine entspre-
chende Kommunikationsverbindung zwischen den Fahr-
zeugenden der spurgebundenen Fahrzeuge 10, 20 er-
folgen.
[0035] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
die spurgebundenen Fahrzeuge 10, 20 abweichend von

der vereinfachten schematischen Darstellung der Figur
1 in der Regel jeweils aus einer Mehrzahl miteinander
verbundener bzw. gekoppelter oder gekuppelter Einhei-
ten bestehen werden. So ist eine Überwachung der In-
tegrität der spurgebundenen Fahrzeuge 10, 20 in der Re-
gel insbesondere gerade in solchen Fällen von Bedeu-
tung, in denen diese aus mehreren Einheiten, etwa in
Form von Wagen, bestehen.
[0036] Im Normalbetrieb wird von der streckenseitigen
Einrichtung 40 unter Berücksichtigung der von den fahr-
zeugseitigen Einrichtungen 11, 21 der spurgebundenen
Fahrzeuge 10, 20 gemeldeten Positionen für die spur-
gebundenen Fahrzeuge 10, 20 eine jeweilige Fahrter-
laubnis 70, 71 ermittelt und an das jeweilige spurgebun-
dene Fahrzeug 10, 20 übertragen. Dabei sind die jewei-
ligen Fahrterlaubnisse 70, 71 in Figur 1 durch Kurven
angedeutet, welche insbesondere den Punkt zeigen, bis
zu dem die jeweilige Fahrterlaubnis 70, 71 des jeweiligen
spurgebundenen Fahrzeugs 10, 20 reicht. Hierbei ist zu
erkennen, dass bezüglich des dem spurgebundenen
Fahrzeug 10 nachfolgenden spurgebundenen Fahrzeug
20 die Fahrterlaubnis 71 durch die mittels des Bereichs
60 angedeutete Position des in Fahrtrichtung 25 hinteren
Fahrzeugendes des spurgebundenen Fahrzeugs 10 be-
grenzt ist. Dies bedeutet, dass ein Fahren im bewegli-
chen Raumabstand, das heißt ein Moving-Block-Betrieb,
erfolgt, der vorteilhafterweise eine bestmögliche Auslas-
tung in Bezug auf Netzkapazitäten und Netzdurchsätzen
erlaubt. In analoger Weise erstreckt sich die Fahrterlaub-
nis 70 des spurgebundenen Fahrzeugs 10 bis zu einem
Punkt, der durch die Position einem dem spurgebunde-
nen Fahrzeug 10 in einem kürzeren Abstand vorausfah-
renden spurgebundenen Fahrzeug, das in Figur 1 nicht
gezeigt ist, begrenzt ist.
[0037] Bei dem in Figur 1 dargestellten Szenario han-
delt es sich somit um den Normalbetrieb eines CBTC-
Zugbeeinflussungssystems. Für die entsprechende Be-
triebsweise ist es eine wesentliche Voraussetzung, dass
die spurgebundenen Fahrzeuge 10, 20 die Positionen
ihrer Fahrzeugenden bzw. eine Positionsangabe verbun-
den mit einer expliziten oder impliziten Information da-
hingehend, dass das jeweilige spurgebundene Fahrzeug
10, 20 seine Integrität gewährleisten kann, an die stre-
ckenseitige Einrichtung 40 melden. Sofern dies nun bei-
spielsweise für das spurgebundene Fahrzeug 10 nicht
mehr möglich sein sollte, so würde dies üblicherweise
dazu führen, dass bezüglich der beiden spurgebundenen
Fahrzeuge 10 und 20 eine Zwangsbremsung veranlasst
wird und in einem Rückfallbetrieb auf eine vollständige
Verwendung des Achszählsystems mit den Achszählern
50, 51 zwecks Beeinflussung und Sicherung der spur-
gebundenen Fahrzeuge 10 und 20 umgeschaltet wird.
[0038] Figur 2 zeigt in einer weiteren schematischen
Skizze eine Vorrichtung zur automatischen Beeinflus-
sung spurgebundener Fahrzeuge in einer Situation, in
der aufgrund dessen, dass eines der spurgebundenen
Fahrzeuge seine Integrität nicht mehr gewährleisten
kann, aus dem Normalbetrieb in einen Störbetrieb um-
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geschaltet worden ist.
[0039] In der in Figur 2 dargestellten Situation ist das
spurgebundene Fahrzeug 10 dahingehend gestört, dass
es seine Integrität nicht bzw. nicht mehr gewährleisten
kann. Dies ist durch ein "Unterbrechungssymbol" 80 an-
gedeutet, das sowohl für eine tatsächliche physikalische
Trennung des spurgebundenen Fahrzeugs 10 bzw. von
Einheiten desselben stehen kann als auch für einen
Komponentenausfall oder eine Kommunikationsstörung,
die dazu führen, dass das spurgebundene Fahrzeug 10
zwar weiterhin intakt ist, jedoch selbst keine belastbare
bzw. valide Aussage zu seiner Integrität mehr machen
kann. So könnte das spurgebundene Fahrzeug 10 bei-
spielsweise neben der am vorderen Fahrzeugende an-
geordneten fahrzeugseitigen Einrichtung 11 eine weitere
am hinteren Fahrzeugende angeordnete entsprechende
fahrzeugseitige Einrichtung aufweisen, welche unter an-
derem der Bestimmung der Position des betreffenden
Fahrzeugendes und/oder der Kommunikation mit der
fahrzeugseitigen Einrichtung 11 zwecks Bestätigung der
Integrität des spurgebundenen Fahrzeugs 10 dienen
kann. Im Falle eines Ausfalls der weiteren fahrzeugsei-
tigen Einrichtung oder auch im Falle einer Störung der
Kommunikation zwischen der fahrzeugseitigen Einrich-
tung 11 und der weiteren fahrzeugseitigen Einrichtung
entsteht die Situation, dass es es dem spurgebundenen
Fahrzeug 10 nicht möglich ist, in Bezug auf beide seiner
Fahrzeugenden eine zuverlässige, sicherungstechnisch
belastbare Aussage hinsichtlich der Position zu tätigen.
[0040] Im Rahmen des beschriebenen Ausführungs-
beispiels sei nun angenommen, dass aufgrund der be-
treffenden Störung des spurgebundenen Fahrzeugs 10
ohne Unterbrechung des Fahrtbetriebes der spurgebun-
denen Fahrzeuge 10 und 20 aus dem Normalbetrieb des
Zugbeeinflussungssystems in einen Störbetrieb umge-
schaltet wird. Dies bedeutet, dass die Umschaltung aus
dem Normalbetrieb in den Störbetrieb dynamisch erfolgt,
wobei in diesem Zusammenhang vorzugsweise keine
Zwangsbremsung der spurgebundenen Fahrzeuge 10,
20 erforderlich ist.
[0041] In dem Störbetrieb ermittelt das gestörte spur-
gebundene Fahrzeug 10 weiterhin eine Position eines
seiner Fahrzeugenden, das heißt vorliegend des vorde-
ren Fahrzeugendes, an dem die fahrzeugseitige Einrich-
tung 11 angeordnet ist. Die ermittelte Position des einen
Fahrzeugendes meldet das spurgebundene Fahrzeug
10 bzw. dessen fahrzeugseitige Einrichtung 11 zusam-
men mit einer Information dahingehend, dass es seine
Integrität nicht gewährleisten kann, an die streckenseiti-
ge Einrichtung 40.
[0042] Von der streckenseitigen Einrichtung 40 wer-
den die Fahrterlaubnisse 61 und 72 für die spurgebun-
denen Fahrzeuge 10, 20 nun derart ermittelt, dass be-
zogen auf das gestörte spurgebundene Fahrzeug 10 be-
züglich des einen, vorderen Fahrzeugendes die gemel-
dete Position sowie bezüglich des anderen, hinteren
Fahrzeugendes eine Freimeldeinformation des stre-
ckenseitigen Freimeldesystems berücksichtigt wird.

Dies ist in Figur 2 durch ein Positionsband 61 angedeutet,
das die im Störbetrieb gemeldete bzw. seitens der stre-
ckenseitigen Einrichtung 40 verwendete Position des
spurgebundenen Fahrzeugs 10 andeutet. Hierbei ist er-
kennbar, dass sich bezüglich des einen, vorderen Fahr-
zeugendes des spurgebundenen Fahrzeugs 10 im Ver-
gleich zu Figur 10 keine Änderung ergibt. Dies bedeutet,
dass das gestörte spurgebundene Fahrzeug 10 weiter-
hin im Moving-Block-Betrieb fahren kann.
[0043] Bezüglich des anderen, das heißt hinteren,
Fahrzeugendes wird bei der Steuerung der spurgebun-
denen Fahrzeuge 10, 20 hingegen eine Freimeldeinfor-
mation eines streckenseitigen Freimeldesystems in
Form des Achszählsystems mit den Achszählern 50 und
51 berücksichtigt. Basierend auf der verfügbaren Frei-
meldeinformation ist es der streckenseitigen Einrichtung
40 hierbei möglich, das hintere Fahrzeugende des spur-
gebundenen Fahrzeugs 10 durch die Position des Achs-
zählers 50 zu begrenzen. Der zusätzliche Positionsbe-
reich, in dem sich das spurgebundene Fahrzeug 10 oder
Teile desselben somit aufhalten könnten, ist in Figur 2
durch einen gestrichelten Teil des Positionsbandes 61
gekennzeichnet.
[0044] Nachdem beim Fahren im festen Raumabstand
in der Regel zumindest ein freier Block zwischen den
spurgebundenen Fahrzeugen 10 und 20 erforderlich ist,
führt dies in der in Figur 2 dargestellten Situation dazu,
dass die dem spurgebundenen Fahrzeug 20, das dem
gestörten spurgebundenen Fahrzeug 10 nachfolgt, im
Normalbetrieb erteilte Fahrterlaubnis 71 widerrufen und
durch eine neue Fahrterlaubnis 72 ersetzt wird. Dabei ist
diese neue Fahrterlaubnis 72 durch die Position des
Achszählers 51 begrenzt.
[0045] Es sei darauf hingewiesen, dass es abwei-
chend von der Darstellung der Figuren 1 und 2 auch mög-
lich ist, dass das eine Fahrzeugende, das bezogen auf
die Fahrtrichtung 25 des gestörten spurgebundenen
Fahrzeugs 10 hintere Fahrzeugende ist. In diesem Fall
kann vorteilhafterweise die jeweilige Fahrterlaubnis für
zumindest ein dem gestörten spurgebundenen Fahrzeug
10 an dem einen hinteren Fahrzeugende nachfolgendes
spurgebundenes Fahrzeug 20 unter Berücksichtigung
der gemeldeten Position des einen hinteren Fahrzeugen-
des ermittelt werden. Dies bedeutet, dass in diesem Fall
in Bezug auf das nachfolgende spurgebundene Fahr-
zeug 20 ein Moving-Block-Betrieb aufrecht erhalten wer-
den kann.
[0046] Das zuvor beschriebene Verfahren sowie die
zugehörige Vorrichtung zeichnen sich insbesondere da-
durch aus, dass durch die geschickte Kombination der
verfügbaren Informationen die Leistungsfähigkeit des
Systems zur automatischen Beeinflussung der spurge-
bundenen Fahrzeuge 10, 20 in Form des jeweiligen Zug-
beeinflussungssystems bei Zugintegritäts-Fehlern ver-
bessert wird. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Ro-
bustheit und Verfügbarkeit von CBTC-Systemen, da ein
Moving-Block-Betrieb soweit möglich aufrechterhalten
wird und lediglich in dem zwingend erforderlichen Um-
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fang auf eine Verwendung der Freimeldeinformation des
streckenseitigen Freimeldesystems umgestellt wird. Im
Ergebnis führt dies somit dazu, dass auch in dem Fall,
dass eines der spurgebundenen Fahrzeige 10, 20 seine
Integrität nicht mehr gewährleisten kann und daher in
einen Störbetrieb umgeschaltet wird, der Fahrtbetrieb
weitgehend aufrecht erhalten werden kann. Dies hat zur
Folge, dass auch ein gestörtes spurgebundenes Fahr-
zeug vorteilhafterweise den Betriebstag zunächst noch
beenden kann, bevor eine Beseitigung der Störung er-
folgt. Hierdurch können somit durch Zugintegritätsfehler
verursachte betriebliche Störungen minimiert sowie im
Falle ihres Auftretens schnellstmöglich aufgelöst wer-
den. Vorteilhafterweise werden hierbei in dem entspre-
chenden System häufig bereits vorhandene Komponen-
ten und Mechanismen derart dynamisch kombiniert,
dass eine Erhöhung der Robustheit und damit der Leis-
tungsfähigkeit des Gesamtsystems resultiert.

Patentansprüche

1. Verfahren zur automatischen Beeinflussung spurge-
bundener Fahrzeuge (10, 20), wobei in einem Nor-
malbetrieb

- von den spurgebundenen Fahrzeugen (10, 20)
ihre jeweilige Position an eine streckenseitige
Einrichtung (40) gemeldet wird,
- von der streckenseitigen Einrichtung (40) unter
Berücksichtigung der gemeldeten Positionen
für die spurgebundenen Fahrzeuge (10, 20) ei-
ne jeweilige Fahrterlaubnis (70, 71) ermittelt und
an das jeweilige spurgebundene Fahrzeug (10,
20) übertragen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- in dem Fall, dass eines der spurgebundenen
Fahrzeuge (10, 20) dahingehend gestört ist,
dass es seine Integrität nicht gewährleisten
kann, ohne Unterbrechung des Fahrtbetriebes
der spurgebundenen Fahrzeuge (10, 20) in ei-
nen Störbetrieb umgeschaltet wird,
wobei in dem Störbetrieb
- das gestörte spurgebundene Fahrzeug (10) ei-
ne Position eines seiner Fahrzeugenden ermit-
telt und zusammen mit einer Information dahin-
gehend, dass es seine Integrität nicht gewähr-
leisten kann, an die streckenseitige Einrichtung
(40) meldet, und
- die Fahrterlaubnisse (70, 72) für die spurge-
bundenen Fahrzeuge (10, 20) von der strecken-
seitigen Einrichtung (40) derart ermittelt werden,
dass bezogen auf das gestörte spurgebundene
Fahrzeug (10) bezüglich des einen Fahrzeugen-
des die gemeldete Position sowie bezüglich des
anderen Fahrzeugendes eine Freimeldeinfor-
mation eines streckenseitigen Freimeldesys-
tems berücksichtigt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) vordere Fahrzeu-
gende ist, die Fahrterlaubnis (70) für das gestörte
spurgebundene Fahrzeug (10) unter Berücksichti-
gung der gemeldeten Position des einen, vorderen
Fahrzeugendes ermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) vordere Fahrzeu-
gende ist, die jeweilige Fahrterlaubnis (72) für zu-
mindest ein dem gestörten spurgebundenen Fahr-
zeug (10) an dem anderen, hinteren Fahrzeugende
nachfolgendes spurgebundenes Fahrzeug (20) un-
ter Berücksichtigung der Freimeldeinformation des
streckenseitigen Freimeldesystems ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) hintere Fahrzeu-
gende ist, die jeweilige Fahrterlaubnis für zumindest
ein dem gestörten spurgebundenen Fahrzeug (10)
an dem einen, hinteren Fahrzeugende nachfolgen-
des spurgebundenes Fahrzeug (20) unter Berück-
sichtigung der gemeldeten Position des einen, hin-
teren Fahrzeugendes ermittelt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
bezüglich des anderen Fahrzeugendes des gestör-
ten spurgebundenen Fahrzeugs (10) eine Freimel-
deinformation eines streckenseitigen Freimeldesys-
tems (40) in Form eines Achszählsystems (50, 51)
berücksichtigt wird.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
bezüglich des anderen Fahrzeugendes des gestör-
ten spurgebundenen Fahrzeugs (10) eine Freimel-
deinformation eines auf Gleisstromkreisen basie-
renden streckenseitigen Freimeldesystems berück-
sichtigt wird.

7. Vorrichtung zur automatischen Beeinflussung spur-
gebundener Fahrzeuge (10, 20), wobei die Vorrich-
tung auf den spurgebundenen Fahrzeugen (10, 20)
angeordnete fahrzeugseitige Einrichtungen (11, 21)
sowie eine streckenseitige Einrichtung (40) umfasst
und derart ausgebildet ist, dass in einem Normalbe-
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trieb

- die fahrzeugseitigen Einrichtungen (11, 21) ei-
ne Position des jeweiligen spurgebundenen
Fahrzeugs (10, 20) an die streckenseitige Ein-
richtung (40) melden,
- die streckenseitige Einrichtung (40) unter Be-
rücksichtigung der gemeldeten Positionen für
die spurgebundenen Fahrzeuge (10, 20) eine
jeweilige Fahrterlaubnis (70, 71) ermittelt und
an die fahrzeugseitige Einrichtung (11, 21) des
jeweiligen spurgebundenen Fahrzeugs (10, 20)
überträgt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung derart ausgebildet ist, dass sie in dem Fall,
dass eines der spurgebundenen Fahrzeuge (10,
20) dahingehend gestört ist, dass es seine Inte-
grität nicht gewährleisten kann, ohne Unterbre-
chung des Fahrtbetriebes der spurgebundenen
Fahrzeuge (10, 20) in einen Störbetrieb um-
schaltet, in dem
- die fahrzeugseitige Einrichtung (11) des ge-
störten spurgebundenen Fahrzeugs (10) eine
Position eines seiner Fahrzeugenden ermittelt
und zusammen mit einer Information dahinge-
hend, dass das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug (10) seine Integrität nicht gewährleisten
kann, an die streckenseitige Einrichtung (40)
meldet, und
- die streckenseitige Einrichtung (40) die Fahrt-
erlaubnisse (70, 72) für die spurgebundenen
Fahrzeuge (10, 20) derart ermittelt, dass sie be-
zogen auf das gestörte spurgebundene Fahr-
zeug (10) bezüglich des einen Fahrzeugendes
die gemeldete Position sowie bezüglich des an-
deren Fahrzeugendes eine Freimeldeinformati-
on eines streckenseitigen Freimeldesystems
berücksichtigt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) vordere Fahrzeu-
gende ist, die streckenseitige Einrichtung (40) die
Fahrterlaubnis (70) für das gestörte spurgebundene
Fahrzeug (10) unter Berücksichtigung der gemelde-
ten Position des einen, vorderen Fahrzeugendes er-
mittelt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) vordere Fahrzeu-
gende ist, die streckenseitige Einrichtung (40) die
jeweilige Fahrterlaubnis für zumindest ein dem ge-
störten spurgebundenen Fahrzeug (10) an dem an-

deren, hinteren Fahrzeugende nachfolgendes spur-
gebundenes Fahrzeug (20) unter Berücksichtigung
der Freimeldeinformation des streckenseitigen Frei-
meldesystems ermittelt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass das eine Fahrzeugende das be-
zogen auf eine Fahrtrichtung (25) des gestörten
spurgebundenen Fahrzeugs (10) hintere Fahrzeu-
gende ist, die streckenseitige Einrichtung (40) die
jeweilige Fahrterlaubnis (72) für zumindest ein dem
gestörten spurgebundenen Fahrzeug (10) an dem
einen, hinteren Fahrzeugende nachfolgendes spur-
gebundenes Fahrzeug (20) unter Berücksichtigung
der gemeldeten Position des einen, hinteren Fahr-
zeugendes ermittelt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die streckenseitige Einrichtung (40) bezüglich des
anderen Fahrzeugendes des gestörten spurgebun-
denen Fahrzeugs (10) eine Freimeldeinformation ei-
nes streckenseitigen Freimeldesystems in Form ei-
nes Achszählsystems (50, 51) berücksichtigt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die streckenseitige Einrichtung (40) bezüglich des
anderen Fahrzeugendes des gestörten spurgebun-
denen Fahrzeugs (10) eine Freimeldeinformation ei-
nes auf Gleisstromkreisen basierenden streckensei-
tigen Freimeldesystems berücksichtigt.

Claims

1. Method for automatically influencing track-bound ve-
hicles (10, 20), wherein in a normal operating mode

- the respective position of the track-bound ve-
hicles (10, 20) is signalled by them to a track-
side device (40),
- a respective travel permission (70, 71) is de-
termined by the track-side device (40), taking
account of the signalled positions for the track-
bound vehicles (10, 20) and said travel permis-
sion is transmitted to the respective track-bound
vehicle (10, 20),
characterised in that
- in the event that one of the track-bound vehicles
(10, 20) is faulty such that it cannot guarantee
its integrity, without interrupting the travel oper-
ation of the track-bound vehicles (10, 20),
switching over into a fault mode takes place,
wherein in the fault mode
- the faulty track-bound vehicle (10) determines
a position of one of its vehicle ends and signals
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said position to the track-side device (40) togeth-
er with an item of information to the effect that
it cannot guarantee its integrity, and
- the travel permissions (70, 72) for the track-
bound vehicles (10, 20) are determined by the
track-side device (40) such that in relation to the
faulty track-bound vehicle (10), in respect of the
one vehicle end, the signalled position is taken
into account and, in respect of the other vehicle
end, an item of vacancy signalling information
of a track-side vacancy signalling system is tak-
en into account.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
in the event that a vehicle end which, in relation to a
travel direction (25) of the faulty track-bound vehicle
(10), is the front vehicle end, the travel permission
(70) for the faulty track-bound vehicle (10) is deter-
mined taking account of the signalled position of the
one, front vehicle end.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
in the event that the one vehicle end which, in relation
to a travel direction (25) of the faulty track-bound
vehicle (10), is the front vehicle end, the respective
travel permission (72) for at least one track-bound
vehicle (20) following the faulty track-bound vehicle
(10) at the other, rear, vehicle end is determined tak-
ing account of the vacancy signalling information of
the track-side vacancy signalling system.

4. Method according to claim 1,
characterised in that
in the event that the one vehicle end which, in relation
to a travel direction (25) of the faulty track-bound
vehicle (10), is the rear vehicle end, the respective
travel permission for at least one track-bound vehicle
(20) following the faulty track-bound vehicle (10) at
the one, rear, vehicle end is determined taking ac-
count of the signalled position of the one, rear, ve-
hicle end.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
in respect of the other vehicle end of the faulty track-
bound vehicle (10), an item of vacancy signalling in-
formation of a track-side vacancy signalling system
(40) in the form of an axle counting system (50, 51)
is taken into account.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
in respect of the other vehicle end of the faulty track-
bound vehicle (10), an item of vacancy signalling in-
formation of a track-side vacancy signalling system
on the basis of track circuits is taken into account.

7. Device for automatically influencing track-bound ve-
hicles (10, 20), wherein the device comprises vehi-
cle-side devices (11, 21) arranged on the track-
bound vehicles (10, 20) and a track-side device (40)
and is configured such that in a normal operating
mode,

- the vehicle-side devices (11, 21) signal a po-
sition of the respective track-bound vehicle (10,
20) to the track-side device (40),
- the track-side device (40) determines a respec-
tive travel permission (70, 71), taking account
of the signalled positions of the track-bound ve-
hicles (10, 20) and transmits said travel permis-
sion (70, 71) to the vehicle-side device (11, 21)
of the respective track-bound vehicle (10, 20),
characterised in that
the device is configured such that in the event
that one of the track-bound vehicles (10, 20) is
faulty to the effect that it cannot guarantee its
integrity, without interrupting the travel operation
of the track-bound vehicles (10, 20), said device
switches over into a fault mode, in which
- the vehicle-side device (11) of the faulty track-
bound vehicle (10) determines a position of one
of its vehicle ends and signals said position to
the track-side device (40) together with an item
of information to the effect that the faulty track-
bound vehicle (10) cannot guarantee its integri-
ty, and
- the track-side device (40) determines the travel
permissions (70, 72) for the track-bound vehi-
cles (10, 20) such that with regard to the faulty
track-bound vehicle (10), it takes account, in re-
spect of the one vehicle end, of the signalled
position and, in respect of the other vehicle end,
of an item of vacancy signalling information of a
track-side vacancy signalling system.

8. Device according to claim 7,
characterised in that
in the event that the one vehicle end which, in relation
to a travel direction (25) of the faulty track-bound
vehicle (10), is the front vehicle end, the track-side
device (40) determines the travel permission (70) for
the faulty track-bound vehicle (10), taking account
of the signalled position of the one, front vehicle end.

9. Device according to claim 7 or 8,
characterised in that
in the event that the one vehicle end which, in relation
to a travel direction (25) of the faulty track-bound
vehicle (10), is the front vehicle end, the track-side
device (40) determines the respective travel permis-
sion for at least one track-bound vehicle (20) follow-
ing the faulty track-bound vehicle (10) at the other,
rear, vehicle end, taking account of the vacancy sig-
nalling information of the track-side vacancy signal-

17 18 



EP 3 247 609 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ling system.

10. Device according to claim 7,
characterised in that
in the event that the one vehicle end which, in relation
to a travel direction (25) of the faulty track-bound
vehicle (10), is the rear vehicle end, the track-side
device (40) determines the respective travel permis-
sion (72) for at least one track-bound vehicle (20)
following the faulty track-bound vehicle (10) at the
one, rear, vehicle end, taking account of the signalled
position of the one, rear, vehicle end.

11. Device according to one of claims 7 to 10,
characterised in that
in respect of the other vehicle end of the faulty track-
bound vehicle (10), the track-side device (40) takes
account of an item of vacancy signalling information
of a track-side vacancy signalling system in the form
of an axle counting system (50, 51) .

12. Device according to one of claims 7 to 11,
characterised in that
in relation to the other vehicle end of the faulty track-
bound vehicle (10), the track-side device (40) takes
account of an item of vacancy signalling information
of a track-side vacancy signalling system on the ba-
sis of track circuits.

Revendications

1. Procédé pour influencer automatiquement des vé-
hicules (10, 20) guidés sur rail, dans lequel, en fonc-
tionnement normal

- les véhicules (10, 20) guidés sur rail signalent
leur position respective à un dispositif (40) du
côté de la voie,
- le dispositif (40) du côté de la voie détermine,
en tenant compte des positions signalées des
véhicules (10, 20) guidés sur rail, une autorisa-
tion (70, 71) respective de circulation et la trans-
met aux véhicules (10, 20) guidés sur rail res-
pectifs,
caractérisé en ce que
- dans le cas où l’un des véhicules (10, 20) gui-
dés sur rail est perturbé au point que son inté-
grité ne peut pas être assurée, on le fait passer,
sans interruption du service de la circulation des
véhicules (10, 20) guidés sur rail, dans un fonc-
tionnement de perturbation,
dans lequel, dans le fonctionnement de pertur-
bation
- le véhicule (10) guidé sur rail, qui est perturbé,
détermine une position de l’un de ses bouts et,
ensemble avec une information suivant laquelle
son intégrité ne peut pas être assurée, la signale

au dispositif (40) du côté de la voie, et
- les autorisations (70, 72) de circulation des vé-
hicules (10, 20) guidés sur rail sont déterminées
par le dispositif (40) du côté de la voie, de ma-
nière à ce que, rapporté au véhicule (10) guidé
sur rail, qui est perturbé, on prend en compte,
en ce qui concerne le un bout du véhicule, la
position signalée, ainsi qu’en ce qui concerne
l’autre bout du véhicule, une information de si-
gnalisation libre d’un système de signalisation
libre du côté de la voie.

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
avant du véhicule, dans un sens (25) de circulation
du véhicule (10) guidé sur rail, qui est perturbé, on
détermine l’autorisation (70) de circulation du véhi-
cule (10) guidé sur rail, qui est perturbé, en tenant
compte de la position signalée du un bout avant du
véhicule.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
avant du véhicule, rapporté à un sens (25) de circu-
lation du véhicule (10) guidé sur rail, qui perturbé,
on détermine l’autorisation (72) de circulation res-
pective d’au moins un véhicule (10) guidé sur rail,
qui est perturbé, sur le bout arrière de l’autre véhicule
(20) guidé sur rail suivant, en tenant compte de l’in-
formation de signalisation libre du système de signa-
lisation libre du côté de la voie.

4. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
arrière du véhicule, rapporté à un sens (25) de cir-
culation du véhicule (10) sur rail, qui est perturbé,
on détermine l’autorisation de circulation respective
du au moins un véhicule (10) guidé sur rail, qui est
perturbé, sur le bout arrière d’un véhicule (20) guidé
sur rail suivant, en tenant compte de la position si-
gnalée du bout arrière de ce véhicule.

5. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé
en ce qui concerne l’autre bout du véhicule (10) guidé
sur rail, qui est perturbé, on tient compte d’une in-
formation de signalisation libre d’un système (40) de
signalisation libre du côté de la voie, sous la forme
d’un système (50, 51) de comptage d’essieux.

6. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé
en ce qui concerne l’autre bout du véhicule (10) guidé
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sur rail, qui est perturbé, on tient compte d’une in-
formation de signalisation libre d’un système de si-
gnalisation libre du côté de la voie reposant sur des
circuits de courant continu.

7. Système pour influencer automatiquement des vé-
hicules (10, 20) guidés sur rail, le système compre-
nant des dispositifs (11, 21) du côté du véhicule,
montés sur les véhicules (10, 20) guidés sur rail,
ainsi qu’un dispositif (40) du côté de la voie, et étant
constitué de manière à ce que, en fonctionnement
normal,

- les dispositifs (11, 21) du côté du véhicule si-
gnalent une position des véhicules (10, 20) gui-
dés sur rail respectifs au dispositif (40) du côté
de la voie,
- le dispositif (40) du côté de la voie détermine,
en tenant compte des positions signalées des
véhicules (10, 20) guidés sur rail, une autorisa-
tion (70, 71) de circulation respective et la trans-
met au dispositif (11, 21) du côté du véhicule du
véhicule (10, 20) guidé sur rail respectif,
caractérisé en ce que
le système est constitué de manière à passer
dans un fonctionnement perturbé, sans interrup-
tion du service de circulation des véhicules (10,
20) guidés sur rail, dans le cas où l’un des vé-
hicules (10, 20) guidés sur rail est perturbé au
point que son intégrité ne peut pas être assurée,
par le fait que
- le dispositif (11) du côté du véhicule du véhicule
(10) guidé sur rail, qui est perturbé, détermine
une position de l’un de ses bouts de véhicule et
la signale au dispositif (40) du côté de la voie,
ensemble avec une information, que le véhicule
(10) guidé sur rail, qui est perturbé, ne peut pas
assurer son intégrité, et
- le dispositif (40) du côté de la voie détermine
les autorisations (70, 72) de circulation des vé-
hicules (10, 20) guidés sur rail, de manière à ce
que, rapporté au véhicule (10) guidé sur rail, qui
est perturbé, on prend en compte, en ce qui con-
cerne le un bout du véhicule, la position signa-
lée, ainsi qu’en ce qui concerne l’autre bout du
véhicule, une information de signalisation libre
d’un système de signalisation libre du côté de
la voie.

8. Système suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que,
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
avant du véhicule, rapporté à un sens (25) de circu-
lation du véhicule (10) guidé sur rail, qui est perturbé,
le dispositif (40) du côté de la voie détermine l’auto-
risation (70) de circulation du véhicule (10) guidé sur
rail, qui est perturbé, en tenant compte de la position
signalée du un bout avant du véhicule.

9. Système suivant la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que,
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
avant rapporté à un sens (25) de circulation du vé-
hicule (10) guidé sur rail, qui est perturbé, le dispositif
(40) du côté de la voie détermine l’autorisation (72)
de circulation respective du au moins un véhicule
(10) guidé sur rail, qui est perturbé, sur le bout arrière
de l’autre véhicule (20) guidé sur rail suivant, en te-
nant compte de l’information de signalisation libre
du système de signalisation libre du côté de la voie.

10. Procédé suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que,
dans le cas où le un bout du véhicule est le bout
arrière du véhicule, rapporté à un sens (25) de cir-
culation du véhicule (10) guidé sur rail, qui est per-
turbé, le dispositif (40) du côté de la voie détermine
l’autorisation (72) de circulation respective du au
moins un véhicule (10) guidé sur rail, qui est pertur-
bé, sur le un bout arrière d’un véhicule (20) guidé
sur rail suivant, en tenant compte de la position si-
gnalée du un bout arrière de ce véhicule.

11. Procédé suivant l’une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que
le dispositif (40) du côté de la voie, en ce qui con-
cerne l’autre bout du véhicule (10) guidé sur rail, qui
est perturbé, prend en compte une information de
signalisation libre d’un système de signalisation libre
du côté de la voie, sous la forme d’un système (50,
51) de comptage d’essieux.

12. Procédé suivant l’une des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que
le dispositif (40) du côté de la voie, en ce qui con-
cerne l’autre bout du véhicule (10) guidé sur rail, qui
est perturbé, prend en compte une information de
signalisation libre d’un système de signalisation libre
du côté de la voie reposant sur des circuits de cou-
rant continu.
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